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Berater, der Kontakt zu Arbeitsämtern vermittelt, bei der
Stellensuche behilflich ist und weiss, wohin sich der Wehrmann

für die Beantwortung persönlicher Fragen wenden kann.
Erfahrungsgemäss wird der Beratungsdienst - wie das EMI)

mitteilt - von recht vielen Wehrmännern in Anspruch genommen
Allerdings sind auch Fälle bekannt, wo junge Wehrmänner
bewusst auf die Stellensuche verzichten.
Auch in anderer Weise wird stellenlosen Rekruten die Suche
nach einem Arbeitsplatz erleichtert. Der Aushildungscbef
hat einen dritten grossen Urlaub eingeführt, wobei mindest-
ein voller Tag auf einen normalen Arbeitstag fallen muss.
Dies ermöglicht den Wehrmännern, bei Arbeitgebern und auf
Amtsstellen persönlich vorzusprechen.

Schliesslich weist das EMD auf die Soldatenfürsorge hin. Zu

Beginn der Rekrutenschule beantwortet jeder Wehrmann schritt
lieh die Frage, ob er Hilfe benötigt und eine Unterredung
mit einem Fürsorger wünscht. Dieser informiert, berät, ver
mittelt und leistet, wenn notwendig, materielle Hilfe. So

gewährt er beispielsweise in Notfällen Soforthilfe in Form
von Ueberbrückungsbeiträgen an fällige Zahlungen wie
Versicherungsprämien, Wohnungsmiete etc. oder zeigt Mittel uni.
Wege auf, wie sich der Wehrmann selber helfen kann. Arbeitgeber

können unbesetzte Stellen auch direkt der Zentralstelle

für Soldatenfürsorge (Tel. 031 - 67 32 90 oder
67 32 85) melden. Diese Stelle wird für die unverzügliche
Weiterleitung an die Schulen besorgt sein.

AUSHEBUNGSERGEBNISSE

Am 14. April führte unser Verein in Triesen einen
Orientierungsabend durch für unsere in Liechtenstein wohnenden
angehenden Rekruten. Von den eingeladenen 21 jungen Landsleute
erschienen zu diesem Informationsabend immerhin deren 18.
Vom 14. - 18. Juni fand dann in Buchs die Aushebung statt,
an welcher sämtliche 21 Stellungspflichtigen Liechtenstein-
Schweizer teilgenommen haben. Das Kreiskommando St.Gallen
hat uns mitgeteilt, dass das allgemeine Verhalten und die
Einstellung positiv waren. Das Ergebnis der turnerischen
Leistungsprüfung war von Gemeinde zu Gemeinde sehr
unterschiedlich. Nachstehende Tabelle zeigt das Aushebungsergebr.
über die Aushebung in Buchs:



Gemeinde Dienst-
taugl.

HD-

taugl. zurückgestellt

Dienst-
untaugl. Total **

Sennwald 19 1 1 2 23 1

Gams 16 - 3 2 21 -
Grabs 36 1 1 2 40 6

Buchs 51 3 2 3 59 19
Sevelen 15 1 2 5 23 1

Wartau 29 1 2 2 34 8

Fürstentum 19 1 1 - 21 4

Liechtenstein

Total: 185 8 12 16 221 39

** Armeesportabzeichen / Turnerprüfung

Folgenden Liechtenstein-Schweizern konnte das Armeesportabzeichen
abgegeben werden:

Jenni Clemens, Eschen
Fasel Michael, Schaan
Hösli Daniel, Balzers
Vetsch Johannes, Vaduz

351 Punkte
340 Punkte
327 Punkte
325 Punkte

GEBÜHREN F'JR REISEPÄSSE

Gestützt auf Art. 102 Ziff. 8 und 14 der Bundesverfassung hat
der schweizerische Bundesrat den Gebührentarif für die
schweizerischen Botschaften und Konsulate neu festgelegt. Ab sofort
werden für die Ausstellung und Verlängerung von Reisepässen
an im Fürstentum Liechtenstein wohnhafte Schweizerbürger
nachstehende Gebühren erhoben:

a) Ausstellen von Reisepässen:

Pass mit 32 Seiten Fr. 8.—
Pass mit 48 Seiten Fr. 10.—

Dazu für jedes Jahr der Gültigkeitsdauer
oder für den Bruchteil eines

Jahres Fr. 6.—
b) Verlängerung von Reisepässen:

Für jedes Jahr der Gültigkeitsdauer
oder für den Bruchteil eines Jahres Fr. 6.—
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